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 RÄUMLICHE  UND  STRUKTURELLE  SITUATION 

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebiets 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst einen ca. 0,67 ha großen Bereich zwischen der Tettnan-
ger Straße und den Gewannen „Breitwiesen“ und „Bilg“. 

Das Plangebiet wird wie folgt abgegrenzt: 

Im Norden durch die Grundstücke mit den Flst.-Nrn. .965, 965/3 

im Osten                   Tettnanger Straße durch das Grundstück mit den Flst.-Nrn. 713/5 

im Süden                  durch die Grundstücke mit den Flst.-Nrn. 1067, 1068 

im Westen durch die Grundstücke mit den Flst.-Nrn. 962, 1064 

Die genaue Abgrenzung ergibt sich gemäß Festsetzung aus dem Lageplan. 

 

Im Einzelnen liegt innerhalb des Plangebietes vollständig das Grundstück mit der Flst.-Nrn. 960 
sowie teilweise die Grundstücke mit den Flst.-Nrn. 713/5, 962, 1063, 1064, 1067, 1068, Gemar-
kung Oberhofen 

 

Abb. 1: Plangebiet; Lage im Raum 

 

1.2 Stadträumliche Einbindung 
Das Plangebiet befindet sich in der Ortsmitte von Oberhofen auf der Westseite der Tettnanger 
Straße (Kreisstraße K 7983), unmittelbar gegenüber einem öffentlichen Parkplatz sowie wichtigen 
Einrichtungen des öffentlichen Lebens wie Ortsverwaltung, evangelisches Gemeindezentrum mit 
Kindergarten, Sparkasse, Pflegeheim usw. 

 

1.3 Bebauung und Nutzung 
Das Plangebiet wird derzeit als Wiese genutzt; im nordwestlichen Bereich ragt ein aufgelassener 
Acker in den Bereich hinein. Entlang der Straße verläuft ein Gehölzstreifen aus Bäumen und 
Sträuchern; auf der Wiese selbst stehen zwei große Walnussbäume. Im Süden und Norden 
schließt – in einem Streifen entlang der Tettnanger Straße – bestehende gemischte Bebauung an. 
Im Süden ist diese landwirtschaftlich geprägt (Hopfenhalle, Silos), im Norden eher von Wohnnut-
zung. 
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Das leicht nach Westen abfallende Plangebiet liegt etwa 1,50 m tiefer als die Tettnanger Straße, 
zur Straße hin besteht eine Böschung. Begrenzt wird der Bereich im Osten von der Tettnanger 
Straße, im Norden und Süden durch bestehende Bebauung. Nach Westen hin mündet das Plan-
gebiet in die freie Landschaft, hier befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen (Wiesen, 
großflächig Hopfenanbau). 

 

1.4 Erschließung 
Das Plangebiet lässt sich über die Tettnanger Straße erschließen. Diese grenzt östlich an das 
Plangebiet an. Entlang der Tettnanger Straße befinden sich ein Gehweg sowie eine Bushalte-
stelle, die der Anbindung an den ÖPNV dient. 

 

1.5 Ver- und Entsorgung 
Am südöstlichen Rand des Plangebiets befindet sich eine Trafostation, die außerhalb des räumli-
chen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans liegt. Diese ist voraussichtlich 
ausreichend für den Betrieb des Vorhabens. Details zur Stromversorgung werden derzeit mit dem 
zuständigen Versorgungsträger abgestimmt. 

In der Tettnanger Straße liegt eine Wasserversorgungsleitung DN150, an welche das Plangebiet 
angeschlossen wird. Auch ein Anschluss an das öffentliche Gasnetz ist hier möglich. 

Das auf den befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser wird innerhalb des Plangebiets 
versickert; hierfür ist eine ausreichend dimensionierte Versickerungsmulde im westlichen Teil des 
Plangebiets festgesetzt. Zur Schmutzwasser-Entsorgung erfolgt ein Anschluss an den Mischwas-
serkanal in der Tettnanger Straße. 

 

1.6 Natur, Landschaft, Umwelt 
Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzgebieten; es umfasst weder gesetzlich geschützte Bio-
tope noch andere Schutzobjekte für Natur und Landschaft. 

Aufgrund der vorhandenen Gehölzstrukturen und wegen des Anschlusses an die freie Landschaft 
kommt dem Plangebiet dennoch eine hohe Bedeutung für die Tierwelt und eine mittlere Bedeu-
tung für das Landschaftsbild zu. Als landwirtschaftlicher Ertragsstandort sind die anstehenden Bö-
den von mittlerer bis hoher Bedeutung. Für die Schutzgüter Wasser sowie Klima/Luft hat das 
Plangebiet einen untergeordneten Stellenwert. 

Es ist vorgesehen, den für den Artenschutz und das Ortsbild wichtigen Gehölzstreifen im Osten in 
großen Teilen zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Zudem ist in Richtung Westen eine Eingrü-
nung des geplanten Baugebiets durch weitere Gehölzpflanzungen geplant (siehe Umweltbericht). 

 

1.7 Eigentumsverhältnisse 
Die im zeichnerischen Teil innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Vorhaben- und Er-
schließungsplans befindliche Fläche befindet sich im Eigentum des Vorhabenträgers (Grundstück 
mit der Flst.-Nrn. 960 vollständig sowie teilweise die Grundstücke mit den Flst.-Nrn. 962, 1063, 
1064, 1067, 1068) 

Der östliche Bereich des Plangebiets entlang der Tettnanger Straße (Flst.-Nr. 713/5) befindet sich 
im Eigentum der Stadt Ravensburg. 

 

2. PLANUNGSBINDUNGEN 

 

2.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation (bestehende Rechtsverhältnisse) 
Innerhalb des Plangebiets besteht kein rechtskräftiger Bebauungsplan.  

Östlich des Plangebiets, getrennt durch die Tettnanger Straße, grenzt der rechtsverbindliche Be-
bauungsplan „Ortsmitte Oberhofen / Dienstleistungen“ vom 21.10.1993 an. 

Im südlichen Bereich - nahe des Plangebiets – setzt dieser Bebauungsplan Flächen für den Ge-
meindebedarf mit der Zweckbestimmung „Post und öffentliche Verwaltung“, „öffentliche Verwal-
tung und Feuerwehr“, „ev. Gemeindezentrum mit Kindergarten“ fest. Im nordwestlichen Teil des 
Bebauungsplan-Gebiets sind Mischgebiete festgesetzt, der nordöstliche Teil ist als „allgemeines 
Wohngebiet“ ausgewiesen. Die GRZ in allen Gebieten liegt zwischen 0,4 und 0,6 und die GFZ 
zwischen 0,8 und 1,2.  

In allen Bereichen ist eine offene Bauweise sowie Satteldächer mit einer Dachneigung von 40°-
45° bzw. 45°-50° festgesetzt. Die einzige Ausnahme bildet die für den Gemeindebedarf festge-
setzte Fläche (ev. Gemeindezentrum mit Kindergarten), dort ist ein Pultdach mit einer Neigung 
von 15°-30° festgesetzt sowie ein Flachdachanteil von 25% der Grundfläche. Die maximal zulässi-
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gen Gebäudehöhen derjenigen Teilgebiete des angrenzenden Bebauungsplans, die sich in unmit-
telbarer Nähe des Plangebiets befinden, liegen bei 476,5 – 474 m ü. NN, beziehungsweise bei ei-
ner maximalen Wandhöhe von 468 m ü. NN. 

 

2.2 Raumordnung  
Für die Planung sind folgende zu beachtenden Ziele der Raumordnung nach dem Regionalplan 
im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB, der §§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und § 4 Abs. 1 ROG sowie § 4 Abs. 1 und 4 
LplG BW betroffen: 

• Plansatz 3.1.2. des Landesentwicklungsplanes 2002 Baden-Württemberg (LEP 2002) des 
Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg 

"Die Siedlungstätigkeit ist vorrangig auf Siedlungsbereiche sowie Schwerpunkte des Woh-
nungsbaus und Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen zu konzentrie-
ren" 

• Plansatz 2.7.1 Z (49 des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben 1996 des Regional-
verbandes Bodensee-Oberschwaben 

"Einzelhandelsgroßprojekte, die zur Nahversorgung erforderlich sind, sind ausnahms-
weise auch an Standorte außerhalb der Vorranggebiete innerhalb oder in räumlicher Zu-
ordnung zu Wohngebieten möglich, wenn sie nach raumstrukturellen Gegebenheiten zur 
Verbesserung der wohnungsnahen Versorgung geboten sind." 

Die Planung steht den Zielen der Raumordnung nicht entgegen, da diese der Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Lebensmittel-Vollversorgers, der in 
den Siedlungszusammenhang integriert wird dient und weil diese die wohnungsnahe Versorgung 
verbessern wird.  

 

2.3 Flächennutzungsplanung 
Der Flächennutzungsplan des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental mit Stand vom 
01.04.1995 stellt innerhalb des Plangebiets Grünfläche, Wohnbaufläche (Planung) sowie – klein-
flächig im bereits bebauten Bereich entlang der Straße - Mischbaufläche dar. (Das Symbol für 
Parken bezieht sich auf die Gemeinbedarfsfläche auf der gegenüberliegenden Seite der Tettnan-
ger Straße.) Da sich die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickeln, wird dieser im Parallelverfahren geändert. 

 

Abb. 2: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 
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2.4 Landschaftsplanung 
Für das Gebiet des Gemeindeveraltungsverbands gibt es derzeit keinen Landschaftsplan. Land-
schaftsplanerische Aussagen sind im oben beschriebenen Flächennutzungsplan in Form einer 
Ortsrandeingrünung enthalten, die weiter westlich dargestellt ist. Der Bebauungsplan übernimmt 
diese Vorgabe in Form von Pflanzgeboten für Gehölze im westlichen Bereich des Plangebiets. 

Die im Flächennutzungsplan im Bereich des Plangebiets dargestellte Grünfläche hat keine Zweck-
bestimmung. Da sie sich genau gegenüber den öffentlichen Einrichtungen in der Ortsmitte befin-
det, ist sie vermutlich vor allem zur Gliederung des Ortsbildes vorgesehen. Die vorliegende Pla-
nung nimmt diesen Gedanken auf, indem vor dem geplanten Lebensmittelmarkt ein öffentlich 
nutzbarer Platz mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen werden soll, der in Verbindung mit dem 
östlich liegenden Dorfplatz das Ortszentrum von Oberhofen stärken und aufwerten soll. 

 

3. PLANVERFAHREN  UND  -KONZEPT 

 

3.1 Ziele und Zwecke der Planung 
Dem Bebauungsplan werden insbesondere folgende Planungsziele zu Grunde gelegt: 

- Entwicklung eines Nahversorgungszentrums für den Südosten der Stadt Ravensburg 

- Schaffung von Wohnraum für alle Altersklassen an zentraler Stelle des Ortsteils 

- Städtebauliche Aufwertung und Stärkung der Ortsmitte durch die Gestaltung eines an den öst-
lich liegenden Dorfplatz angebundenen Freiraums mit hoher Aufenthaltsqualität 

- Umsetzung einer städtebaulich attraktiven, dem Ortsbild angemessenen Bebauung durch Ein-
geschossigkeit des Marktes und Planung darauf aufsitzender Satteldach-Baukörper, die sich 
in ihrer Ausrichtung und Höhe an ihre jeweilige Lage zur Straße bzw. zum Ortsrand anpassen 
und eine Innenhofsituation auf dem Dach des Marktgebäudes schaffen 

- Sicherung einer guten Straßenraumdurchgrünung sowie einer landschaftstypischen Ortsrand-
eingrünung 

- Erhaltung des Gehölzstreifens entlang der Tettnanger Straße als Leitstruktur für Fledermäuse 

 

3.2 Planungserfordernis 
Die Stadt Ravensburg möchte die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines 
Lebensmittel-Vollversorgers mit Getränkemarkt und Backshop in der Ortsmitte von Oberhofen 
schaffen. Dieser soll die Lücke im Nahversorgungsnetz der Stadt Ravensburg füllen, welche durch 
die Schließung des bisherigen Lebensmittelmarktes auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
entstand. Gemäß Stellungnahme der Dr. Donato Acoccella Stadt- und Regionalentwicklung 
GmbH vom 15.02.2022 stimmt das Vorhaben in der geplanten Größe in mit dem Einzelhandels-
konzept der Stadt Ravensburg überein, da Ziel der Stadt ist, in Oberhofen ein Nahversorgungs-
zentrum für den Südosten der Stadt zu entwickeln. Über dem Lebensmittelmarkt sollen Mietwoh-
nungen entstehen. Zudem sind sowohl vor dem Gebäude als auch in einer Tiefgarage Stellplätze 
für Kunden, Mitarbeiter und Anwohner geplant.  

 

3.3 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
Das Plangebiet soll als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel und 
Wohnen“ festgesetzt werden.  

In dem gesamten Plangebiet ist der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt. Der Flächennutzungsplan wird zeitgleich im sogenannten Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 
3 BauGB geändert. 

 

Standortalternativen 

Im Laufe der letzten Jahre wurden alternativen Standorte, auch in vorhandenen Gebäuden auf der 
Ostseite der Tettnanger Straße, geprüft. Sie kamen jedoch aus verschiedenen Gründen nicht für 
die weitere Planung infrage. Vorteile des vorliegenden Standortes sind: die zentrale Lage gegen-
über der Ortschaftsverwaltung sowie anderen Gemeinschaftseinrichtungen, die unmittelbare Nähe 
zur Bushaltestelle, Vereinbarkeit mit dem städtischen Ziel, die Ortsmitte von Oberhofen zu einem 
städtebaulich und für die Bewohner attraktiven Ortszentrum zu entwickeln. Da durch die Ansied-
lung des Lebensmittelmarktes die Ortsmitte gestärkt werden soll und der Markt umgekehrt einer 
zentralen Lage bedarf, stellt sich der vorliegende Standort derzeit als einzig realisierbarer dar. Die 
Planung wäre auch ohne die gleichzeitige Wohnnutzung umsetzbar. Diese soll jedoch bewusst in 
das Gebäude integriert werden, um die Entstehung trister Parkplatzflächen in der Ortsmitte zu ver-
meiden und durch das zusätzliche Angebot von attraktivem Wohnraum die Ortsmitte weiter aufzu-
werten. 
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3.4 Städtebauliches Konzept 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sieht für das Plangebiet ein Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung „Großflächiger Einzelhandel und Wohnen“ vor. Auf dem derzeit noch unbebauten 
Gelände ist ein Lebensmittelmarkt mit Getränkemarkt und Backshop im Erdgeschoss und Miet-
wohnungen im Obergeschoss geplant. Im Untergeschoss sollen Parkmöglichkeiten geschaffen 
werden. Weitere Parkmöglichkeiten sollen ebenerdig geschafft werden. Dazu sollen die Flächen 
nördlich, westlich und östlich des Gebäudes dienen. Eine Flachdachbegrünung mit Gemein-
schaftsfläche und Kinderspielplatz sind ebenfalls vorgesehen. Die Eingrünung durch den Gehölz-
gürtel im Osten soll weitestgehend bestehen bleiben. Außerdem sollen Grünflächen und Bäume 
den Übergang zur freien Landschaft im Westen prägen.  

 

Verkehrliche Infrastruktur 

Das Plangebiet wird über die östlich angrenzende Tettnanger Straße erschlossen. Im Nordosten 
und Südosten ist jeweils ein Ein-/Ausfahrtsbereich vorgesehen. Lkws können von Norden her zu-
fahren und durch die Nutzung der südlichen Zufahrt als Straßenstich rückwärts an den Anliefe-
rungsbereich im Süden anfahren. Für Fußgänger besteht im Anschluss an die Zufahrt im Süden 
ein Fußgängerüberweg über die Tettnanger Straße. Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet ist 
zudem eine Bushaltestelle vorhanden, so dass auch eine Anbindung an den ÖPNV gegeben ist. 

 

Technische Infrastruktur 

In der Tettnanger Straße liegt eine Wasserversorgungsleitung DN150, an welche das Plangebiet 
angeschlossen wird. Die geplante Bebauung wird an den ebenfalls im Bereich der Tettnanger 
Straße bestehenden Mischwasserkanal angeschlossen, so dass die Schmutzwasserentsorgung 
gesichert ist. Das auf den Dach- und Hofflächen anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser 
wird der im westlichen Bereich geplanten Versickerungsmulde zugeführt. 

Unmittelbar südöstlich befindet sich - knapp außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans - eine Trafostation, die für den Betrieb des Vorhabens voraus-
sichtlich ausreichend ist. Details zur Stromversorgung werden derzeit mit dem zuständigen Ver-
sorgungsträger abgestimmt. 

Ein Anschluss an die weitere technische Infrastruktur (Gas, Telefon etc.) ist über die angrenzend 
vorhandenen Leitungen leicht möglich. 

 

3.5 Städtebauliches Entwurfsalternativen  
Im Rahmen des Planungsverfahrens wurde ein Architektenwettbewerb zur Ausarbeitung verschie-
dener städtebauliche Entwürfe durchgeführt. Diese unterscheiden sich vorwiegend in der Anord-
nung der Gebäude(teile), der Breite und Ausgestaltung des Grünzugs bzw. öffentlichen Raums 
entlang der Tettnanger Straße, in der Umsetzung der inneren verkehrlichen Erschließung (z.B. 
Lkw-Andienung, Zahl der oberirdischen Stellplätze, Tiefgarage auf einer oder auf zwei Ebenen, 
Höhenlage der Tiefgarage) sowie in der inneren Gebäudeaufteilung (z.B. Zugang zu und Zu-
schnitte der Wohnungen). 

Der Beirat für Städtebau hat sich für den Entwurf des Büros Schaudt Architekten aus Konstanz 
entschieden, da dieser Entwurf eine Vielzahl von Vorzügen aufweist und die gestellten Aufgaben 
am besten löst. Der gewählte Entwurf umfasst drei klare Satteldach-Baukörper, die auf dem So-
ckelgebäude des Marktes stehen. Zwei der Baukörper befinden sich an der Tettnanger Straße (ei-
ner trauf-, einer giebelständig). Der dritte Baukörper bildet – in Nord-Süd-Richtung verlaufend und 
um ein Vollgeschoß reduziert – den Siedlungsabschluss in Richtung freie Landschaft im Westen. 

Durch die Platzgestaltung östlich des Gebäudes und die Sicherung des Grünzuges in diesem Be-
reich ist nicht nur die Erhaltung von Bestandsbäumen möglich, sondern es entstehen auch eine 
sehr gute Anbindung an den Dorfplatz sowie eine hohe Aufenthaltsqualität vor dem Markt (nutzbar 
z.B. als Freisitz vor der Bäckerei). Da die Tiefgarage im Westen auf Geländeniveau liegt und zu-
sätzlich eine größere Zahl von oberirdischen Stellplätzen geplant ist, können gute und helle Park-
möglichkeiten angeboten werden. Die Wohnungen sind in Bezug auf ihre Ausrichtung (potenzielle 
Bergsicht) und Erschließung (großzügige Treppenhäuser, die vom Platz her erschlossen werden) 
attraktiv. Zudem funktionieren die Flächeneinteilung für den Markt und für die Gesamterschlie-
ßung (Anlieferung, Kunden, Bewohner). 

 

3.6 Planungsinstrument und Verfahren 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 

Durch die Wahl des Planungsinstrumentes "vorhabenbezogener Bebauungsplan" soll sicherge-
stellt werden, dass die Schaffung von zusätzlichem Baurecht zweckgebunden auf die o.g. Erfor-
dernisse hin erfolgt. Aus diesem Grund werden die relevanten Inhalte des Vorhaben- und Er-
schließungsplanes Bestandteil der Satzung. 



 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Seite 7 von 13 Begründung  
"Wohn- und Geschäftshaus in der Ortsmitte Oberhofen" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

 

Geltungsbereiche vBP und VEP 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP): 

Der Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes ist so abgegrenzt, dass er eindeu-
tig den Bereich des privaten Vorhabens (und damit auch diejenigen Grundstücke, die sich im Ei-
gentum des Vorhabenträgers befinden) umfasst.  

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (vBP): 

Neben den Flächen des räumlichen Geltungsbereiches des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
erstreckt sich der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes noch auf einzelne 
Verkehrsflächen, die als Verkehrsgrün sowie als Straßenverkehrsflächen festgesetzt sind. Dies 
erfolgt gemäß § 12 Abs. 4 BauGB, da diese Flächen mit dem privaten Vorhaben in sehr engem, 
räumlichem und sachlichem Zusammenhang stehen. Durch die Aufnahme einer öffentlichen Stra-
ßenfläche wird aufgezeigt, dass die verkehrliche Erschließung gesichert ist. Durch die Aufnahme 
derjenigen Teile des zu erhaltenden bzw. wiederherzustellenden Gehölzstreifens, die auf öffentli-
chem Grund liegen, wird eine einheitliche Regelung für diesen wichtigen Grünbereich geschaffen. 

 

Qualifizierter Bebauungsplan 

Die Systematik des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des 
§ 30 Abs. 2 BauGB ("vorhabenbezogener Bebauungsplan"). Dadurch regelt der Bebauungsplan 
die Zulässigkeit von Vorhaben in dem überplanten Bereich abschließend. 

 

Verfahrensart 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im klassischen zweistufigen Verfahren (Regelverfah-
ren gemäß EAG-Bau) aufgestellt. 

 

4. PLANINHALT  

 

4.1 Nutzung  
 

Art der baulichen Nutzung  

Die Festsetzung der zulässigen Art der baulichen Nutzung stellt in jeder Planung einen zentralen 
Inhalt dar. Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen kann gem. § 12 Abs. 2 Satz 3 BauGB die 
Art der baulichen Nutzung abweichend vom § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und der BauNVO festgesetzt 
werden. Dies ist hier mit der Festsetzung eines Sondergebiets mit der Zweckbestimmung „Groß-
flächiger Einzelhandel und Wohnen“ erfolgt. Die Formulierung lehnt sich allerdings stark an die 
Rechtssystematik an, wodurch die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung zwar eng um das 
Vorhaben gefasst ist, dennoch aber gut nachvollziehbar bleibt.  

Durch die Festsetzung des Sondergebiets mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel 
und Wohnen“ soll ein für die Allgemeinheit verständlicher Begriff vorgegeben werden. Die in den 
planungsrechtlichen Festsetzungen aufgestellte Liste regelt die Zulässigkeiten innerhalb des Gel-
tungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans abschließend. Demzufolge sind alle 
nicht aufgeführten, anderen Nutzungen nicht zulässig.  

 

Einzelhandel 

Die Stadt Ravensburg hat ihr Einzelhandelskonzept im Jahr 2018 fortgeschrieben. Es wurde in 
der Fassung vom 30.05.2017 am 05.02.2018 vom Gemeinderat beschlossen. Gemäß dieser kon-
zeptionellen Grundlage soll, insbesondere zur Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche und 
der gesamtstädtischen Versorgungsstruktur, die räumliche Entwicklung von Einzelhandelsnutzun-
gen gesteuert werden. Ziel der Stadt ist es, mithilfe der vorliegenden Planung in Oberhofen ein 
Nahversorgungszentrum für den Südosten der Stadt zu entwickeln. Dieses Vorhaben stimmt ge-
mäß der Stellungnahme der Dr. Donato Acoccella Stadt- und Regionalentwicklung GmbH vom 
15.02.2022 in der geplanten Größe mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt Ravensburg überein, 
auch wenn der Standort lediglich an den abgegrenzten (perspektivischen) zentralen Versorgungs-
bereich angrenzt. Die Abgrenzung des Versorgungsbereichs Oberhofen als Nahversorgungszent-
rum für den Südosten der Stadt soll jedoch nach Realisierung des Vorhabens im Einzelhandels-
konzept angepasst werden. Neben der maximal zulässigen Gesamtverkaufsfläche sowie einer 
Obergrenze für den Backshop werden auch Obergrenzen für die einzelnen Sortimente festge-
setzt, um das Vorhaben in Bezug auf seine Größe dem Standort anzupassen und um sicherzu-
stellen, dass die Hauptsortimente nahversorgungsrelevant sind (zur detaillierten Begründung der 
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Übereinstimmung mit dem Einzelhandelskonzept der Stadt und den landes- und regionalplaneri-
schen Vorgaben siehe die Stellungnahme der Dr. Donato Acoccella Stadt- und Regionalentwick-
lung GmbH vom 15.02.2022). 

 

Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich auf das in der 
Baunutzungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur abschließenden 
Beurteilung des Vorhabens. Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer 
Lesbarkeit unmissverständlich sind. 

 

Grundfläche und Überschreitung 

Durch die Festsetzung einer zulässigen Grundfläche wird eine von der Grundstücksgröße unab-
hängige Zielvorgabe getroffen, welche den Hauptbaukörper abdeckt. Durch die Möglichkeit, die 
zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahren 
sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zu überschreiten, wird eine sinnvolle Vorausset-
zung getroffen, um die für das Vorhaben erforderlichen inneren Verkehrsflächen (insbesondere 
Zufahrten, Stellplätze, Hofflächen im Sinne von Freisitz usw.) zu ermöglichen und den öffentlichen 
Raum von parkenden Fahrzeugen, die mit dem Vorhaben in Verbindung stehen, freizuhalten. Die 
Überschreitungsmöglichkeit wird so definiert, dass das Vorhaben umsetzbar ist und die Gesamt-
fläche aller baulichen Anlagen einen Anteil von rund 75% an der gesamten Grundstücksfläche 
(Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans) nicht überschreitet.  

 

Höhenfestsetzungen 

Die Festsetzung einer Höhe (Gesamthöhe) des Hauptgebäudes in Metern über NN schafft einen 
verbindlichen Rahmen zur Umsetzung des geplanten Vorhabens. Sie ist auch für den Außenste-
henden nachvollziehbar und damit kontrollierbar. 

 

Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche  

Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die Größe  

des Gebäudes gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan nur in geringem Umfang hinausgehen. 
Dadurch entsteht für die Bauherrschaft im Bauvollzug einerseits ein gewisser Umsetzungsspiel-
raum und andererseits wird das räumlich-strukturelle Konzept verbindlich umgesetzt sowie auf 
das notwendige Maß reduziert. 

 

4.2 Grünordnung und Gewässer 
Grünflächen 

Im Bebauungsplan ist im nordwestlichen Bereich eine private Grünfläche zur Eingrünung sowie 
als Spielplatz vorgesehen. Hier ist die Pflanzung von Bäumen sowie die Anlage einer freiwach-
senden Hecke aus Vogelschutz-/ Nährgehölzen geplant. Im südwestlichen Bereich ist eine Fläche 
zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagswasser (geplante Mulde) festgesetzt. Auf pri-
vaten Grünflächen rund um die Versickerungsmulde wird durch die Pflanzung neuer Bäume die 
Eingrünung des zukünftigen Ortsrands gesichert. 

Auch entlang der Tettnanger Straße ist langfristig eine Eingrünung durch Gehölze vorgesehen, 
indem der hier vorhandene Gehölzstreifen teilweise erhalten (südlicher Bereich) und teilweise neu 
hergestellt (nördlicher Bereich) wird.  

Weitere Grünflächen entstehen durch die geplante Begrünung des Flachdachs auf dem Markt. 

Eine eingehendere Erläuterung und Bewertung der im Gebiet vorhandenen Flora und Fauna, des 
Orts- und Landschaftsbildes sowie die artenschutzrechtliche Untersuchung erfolgt im Umweltbe-
richt, der redaktionell gesondert geführt wird. 

 

Pflanzbindungen, Pflanzgebote 

Der größte Bestandsbaum auf der bestehenden Böschung im Osten (eine Kastanie) sowie der 
südlich anschließende Gehölzbereich sind als zu erhalten festgesetzt. Zeitgleich mit der Neube-
bauung werden im nördlichen Bereich des Verkehrsgrüns zwei Bäume neu gepflanzt. Im südli-
chen Bereich wird der zu sichernde Gehölzbestand durch mittel- bis langfristige Entwicklungsmaß-
nahmen ebenfalls zu einer Reihe aus großkronigen Bäumen mit Strauchunterwuchs umgebaut. 
Dieser Umbau erfolgt schrittweise über mehrere Jahre hinweg und unter Aufsicht eines Baum-
sachverständigen, so dass sichergestellt ist, dass die Biotopvernetzungs-Funktion des Gehölz-
streifens zu jeder Zeit aufrechterhalten wird. 
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Ausgleichsmaßnahmen 

Der durch die Planung entstehende Eingriff wird durch die Zuordnung von Teilen einer Ökokon-
tomaßnahme kompensiert, welche sich auf dem Ökokonto des Vorhabenträgers befindet. Die 
Maßnahme, die auf dem Gebiet der Gemeinde Bodnegg geplant ist, wurde bereits von der Unte-
ren Naturschutzbehörde Ravensburg genehmigt (Aktenzeichen 436.02.68). 

 

Regenwasserrückhaltung, Gewässer und Starkregen 

Regenwasserrückhaltung 

Das auf den Dach- und Hofflächen anfallende Niederschlagswasser wird getrennt gesammelt und 
in die im südwestlichen Teil des Plangebiets festgesetzte Versickerungsmulde eingeleitet. Die für 
das Flachdach des Marktgebäudes festgesetzte Dachbegrünung trägt zusätzlich zum Wasser-
rückhalt sowie zur teilweisen Verdunstung unmittelbar im Gebiet bei. 

 

Oberflächengewässer 

Im Plangebiet befinden sich keine oberirdischen Gewässerläufe. Von der Waidenhofer Straße 
über die Kemmerlanger Straße im Osten kommend, verläuft etwa 40 m vom Plangebiet entfernt 
ein in diesem Bereich verdoltes namenloses Gewässer II. Ordnung unter der Tettnanger Straße 
(NN-UV4, Gewässer-ID 12688, Schussen-Zufluss). Die Bachverdolung mündet im Zuge der Tett-
nanger Straße am Brückenbauwerk in den Siechenbach. Das verdolte Gewässer NN-UV4 folgt 
etwa dem Geländegefälle. Es gibt einen Tiefpunkt im Kreuzungsbereich Kemmerlanger Straße/ 
Tettnanger Straße etwas südlich vom Plangebiet vor dem Gebäude 366. Von dort fällt das Ge-
lände weiter nach Süden entlang der Tettnanger Straße ab. Sollte ein Überstau der Verdolung im 
Kreuzungsbereich auftreten fließt das Wasser entlang der Tettnanger Straße Richtung Süden und 
nicht zum Plangebiet, so dass keine Überflutungsgefährdung für die geplante Bebauung besteht. 

 

Starkregen 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Bereich, der bei Starkregen von wild abfließendem Wasser be-
troffen ist. Im Zuge der weiteren Ausarbeitung der Erschließungsplanung (Nachweis der ord-
nungsgemäßen Entwässerung im Rahmen des Entwässerungsgesuchs) wird auch ein Überflu-
tungsnachweis geführt. Hierbei werden Starkregenereignisse berücksichtig. Der Bebauungsplan 
enthält einen entsprechenden Hinweis hierzu. 

 

4.3 Verkehr 
Verkehrsflächen 

Öffentliche/ Private Verkehrsflächen  

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über zwei Zufahrten von der Tettnanger Straße im Osten. 
Zur Sicherung der Anbindung ist ein Teil der öffentlichen Straßenfläche im Bereich der südlichen 
Zufahrt als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 

Im zeichnerischen Teil sind die Sichtfelder als Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, 
dargestellt. Diese Sichtfelder liegen in den Einmündungsbereichen der Erschließungsstraße. In-
nerhalb der Sichtfelder sind alle baulichen Anlagen und Bepflanzungen unzulässig, die die Sicht 
für den Verkehr negativ beeinträchtigen. Die Festsetzung der Flächen ist erforderlich, um die Si-
cherheit und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs zu gewährleisten. 

Der für das Ortsbild und den Artenschutz wichtige Grünstreifen entlang der Tettnanger Straße ist 
einheitlich als Verkehrsgrün festgesetzt, auch wenn er teils auf öffentlichem, teils auf privatem 
Grund liegt. Ziel der Festsetzung ist die langfristige Sicherung dieser Grünstruktur und ihrer Ver-
netzungsfunktion für Fledermäuse. Bauliche Anlagen sind in dem als „Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ umgrenzten Bereich 
nicht zulässig. 

Garagen, Carports, Stellplätze, Nebenanlagen  

Die gemäß § 14 BauNVO zulässigen Nebenanlagen, Garagen (auch Tiefgaragen), Carports sowie 
nicht überdachte Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
Als Ausnahme hierzu ist entlang des o.g. Verkehrsgrünstreifens eine Fläche festgesetzt, in der 
ausschließlich nicht überdachte Stellplätze und Tiefgaragen zulässig sind. Um ein attraktives Stra-
ßenbild zu erhalten und die vorhandenen und zu pflanzenden Gehölze zu schützen, sollen unmit-
telbar am Verkehrsbegleitgrün keine hochbaulichen Anlagen errichtet werden. 

 

4.4 Immissionsschutz 
 

Vorkehrungen und Flächen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen - Verkehrslärm 

Auf die geplante Wohnbebauung im Gebiet wirkt der Verkehrslärm der Kreisstraße K 7983 ein.  
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Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung (meixner Stadt-
entwicklung GmbH, Bericht vom 31.05.2022) erstellt. Eine Ermittlung und Bewertung der Ver-
kehrslärmeinwirkungen im Gebiet erfolgte gemäß der DIN 18005-1 (Schallschutz im Städtebau). 
Die Geräuscheinwirkungen, die durch das Vorhaben zu erwarten sind, wurden gemäß TA Lärm 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) prognostiziert und bewertet. 

Die Berechnung der Verkehrslärmimmissionen der Kreisstraße K7983 ("Tettnanger Straße") auf 
die geplanten Wohnnutzungen im Gebiet zeigen, dass die zulässigen Orientierungswerte der DIN 
18005-1, Beiblatt 1 sowohl während des Tagzeitraumes als auch während der Nacht an der ge-
planten Baugrenze eingehalten werden. Dem Vorhaben wird der Schutzanspruch eines Mischge-
bietes (Orientierungswerte: tagsüber/nachts 60/50 dB(A) zugewiesen. Schallschutzmaßnahmen 
sind nicht erforderlich.  

Gemäß DIN 18005-1, Beiblatt 1 ist bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise 
geöffnetem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht möglich, weshalb im Bebauungsplan eine 
Festsetzung aufgenommen wurde, dass die zum Schlafen bestimmten Räume, die keine zum Lüf-
ten erforderliche Fensteröffnung im Bereich kleiner 45 dB(A) aufweisen, mit fensterunabhängigen 
Lüftungseinrichtungen (z.B. eine zentrale Lüftungsanlage oder Einzelschalldämmlüfter) auszustat-
ten sind. 

 

Schallimmissionen der Hopfenhalle auf das Vorhaben 

Zum Bauantrag der Hopfenhalle wurde eine schalltechnische Untersuchung (Büro Sieber, Fas-
sung vom 15.07.2020, Bericht Nr.: 19-166/c) durchgeführt. Die in diesem Gutachten angesetzten 
Schallquellen sowie die mit dem Betreiber abgestimmte Betriebsbeschreibung (Gutachten Seite 6 
und 7) wurden bei der Abschätzung der Geräuscheinwirkungen auf das Vorhaben zugrunde ge-
legt.  

Unter Berücksichtigung 

• eines Betriebes der Hopfenhalle ausschließlich im Tagzeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr), 

• eines Halleninnenpegels in der Hopfenhalle von 83 dB(A), 

• der in der Baugenehmigung festgesetzten Schalldämmmaße der Außenbauteile (Fassade: 
R’W = 35 dB, Dach: R’W = 32 dB, Tore: R’W = 15 dB, Lichtbänder: R’W = 25 dB), 

• eines geöffneten Tores an der südlichen Ecke der Süd-Ost-Fassade und ansonsten geschlos-
sener Tore während der Betriebszeit, 

• eines längenbezogenen Schallleistungspegels für einen Vorgang pro Stunde für den Traktor-
fahrverkehr von 62 dB(A)/m, 

• einer Anzahl von 80 Traktor-Fahrbewegungen am Tag, 

• eines Schallleistungspegels des Abgaskamins von 85 dB(A), 

• einer Höhe des Abgaskamins von 11,4 m über Gelände, 

• einer Berechnung der Geräuscheinwirkungen gemäß TA Lärm (Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm) i.V.m. der DIN ISO 9613-2 (Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 
im Freien) 

 
werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für ein Mischgebiet von tagsüber 60 dB(A) im Plan-
gebiet eingehalten. Lärmschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. Vgl. auch schalltechnische Ab-
schätzung vom 09.06.2021, meixner Stadtentwicklung GmbH 

 

Schallimmissionen des Vorhabens 

Durch das Vorhaben (Lebensmittel- und Getränkemarkt mit Backshop und Wohnnutzungen) ist 
mit Geräuschimmissionen an der nächstgelegenen Umgebungsbebauung zu rechnen, die zu Nut-
zungskonflikten führen können. 

Die Berechnungen der Geräuscheinwirkungen des Vorhabens zeigen, dass die zulässigen Immis-
sionsrichtwerte an der Umgebungsbebauung tagsüber und nachts eingehalten werden (siehe 
schalltechnische Untersuchung vom 31.05.2022. Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden 
die Betriebsangaben, die der schalltechnischen Untersuchung zugrunde liegen, aufgenommen. 
U.a. werden die Öffnungs- und Nutzungszeiten inkl. der An- und Ablieferung auf den Tagzeitraum 
beschränkt (mit Ausnahme einer Anlieferung des Backshops während der Nachtzeit, jedoch nur 
wenn die Be- und Entladung per Hand stattfindet). Des Weiteren ist die lärmmindernde Ausfüh-
rung der Tiefgaragenrampe und die Regenrinne sowie die geräuscharme Ausführung des Tores 
(Gummipuffer am Toranschlag, kugelgelagerte Laufrollen, keine reine Stahlkonstruktion, usw.) 
festgesetzt. Auch ist Nutzungszeit des Pkw-Kundenparkplatzes auf den Tageszeitraum (6:00 bis 
22:00 Uhr) beschränkt (dies kann z.B. Beschilderung, Schranke oder Kette) sichergestellt wer-
den). 

Bei Einhaltung der Bestimmungen ist mit sind keine Nutzungskonflikte an der Umgebungsbebau-
ung zu erwarten. 
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4.5 Örtliche Bauvorschriften 
Zur Sicherung grundlegender baugestalterischer Ziele werden einzelne, rahmensetzende Vor-
schriften getroffen. Diese dienen dazu, das geplante Vorhaben gestalterisch in die vorhandenen 
Baustrukturen einzufügen und in einer orts- und landschaftsbildverträglichen Weise umzusetzen. 

 

Dachform von Hauptgebäuden  

Die Dachformen für die Hauptdächer der Hauptbaukörper sind auf die Dachformen Satteldach und 
Flachdach beschränkt. Diese sind außerdem symmetrisch auszuführen. Hierdurch wird die beste-
hende ruhige Dachlandschaft gesichert. Die festgesetzten Dachformen prägen derzeit bereits das 
bauliche Umfeld nördlich, östlich und südlich des Plangebiets. Durch die Beschränkung der Vor-
gaben auf die Hauptdächer der Hauptgebäude verbleibt der Bauherrschaft ein weiter individueller 
Gestaltungsspielraum, in erster Linie bei der Gestaltung von untergeordneten Bauteilen, über-
dachten Stellplätzen, Garagen und Nebengebäuden. 

Die festgesetzten Dachformen fügen sich harmonisch in den ländlichen Charakter der bestehen-
den Umgebungsbebauung ein.  

Ergänzend ist ein Flachdachanteil zulässig, um der Bauherrschaft einen zeitgemäßen Gestal-
tungsspielraum für z.B. Vorbauten oder überdachte Terrassenbereiche offen zu halten. 

Die Dachflächen von Dachaufbauten werden beim Flachdachanteil nicht dazugerechnet, da es 
sich bei diesen um gestalterisch nicht wesentlich wirkende Gebäudebauteile handelt und dieser 
Belang dem Nutzungsbedürfnis im Gebäude nachsteht. 

 

Dachneigung  

Das Spektrum der zulässigen Dachneigungen für das Sondergebiet ist zu Gunsten der Bauherr-
schaft bewusst weit gefasst. Es orientiert sich am gebauten Bestand entlang der Tettnanger 
Straße. Diese Vorschrift ermöglicht die Umsetzung zeitgemäßer Bauformen. 

 

Dachdurchbrechungen  

Die getroffenen Vorschriften zur Ausformung der zulässigen Dachaufbauten, Dacheinschnitte so-
wie sonstige Dachdurchbrechungen verbinden die Erfordernisse an eine gute Nutzbarkeit des 
Dachraumes und setzen nur insoweit Schranken, als diese für das städtebaulich erwünschte dörf-
liche Erscheinungsbild des Siedlungszusammenhangs charakteristisch und prägend ist. Hierfür ist 
es erforderlich, dass ein Mindestmaß an Dachfläche gestalterisch wirksam und damit erlebbar 
bleibt. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Wahrnehmbarkeit der geneigten Dachflächen in 
ihrer Silhouette. Diese besteht im Wesentlichen aus dem First und den geneigten Giebelkanten.  
Auf diese Weise wird das Nutzungspotenzial weitgehend ausgeschöpft und gleichzeitig ein ausrei-
chend harmonisches Erscheinungsbild der Dachlandschaft gesichert.  

 

Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen 

Einfriedungen 

Die Vorschriften zur Einfriedung dienen der Harmonisierung des Straßenraums und der Erhaltung 
von Blickbezügen. Zudem gewährleisten sie einen ortsbildverträglichen Übergang vom Vorha-
bensgrundstück in Richtung freier Landschaft. Einfriedungen mit einem Bodenabstand von 15 cm 
sind mit dem Ziel vorgeschrieben, die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleintiere zu erhalten und 
so eine Habitatvernetzung (v.a. Kleinsäuger wie Igel) sicherzustellen. 

 

Verbot loser Stein- und Materialschüttungen zur Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen 

Lose Stein- und Materialschüttungen zur Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen sind mit dem 
novellierten Naturschutzgesetz § 21 a grundsätzlich unzulässig. Sie sind grundsätzlich keine an-
dere zulässige Verwendung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 LBO BW. Mit dieser Vorschrift soll 
ebenfalls darauf hingewirkt werden, dass unbebaute Grundstücksflächen insektenfreundlich ge-
staltet und vorwiegend begrünt werden. 

 

5. UMWELTBERICHT 

Der Umweltbericht wird redaktionell gesondert geführt, siehe hierzu das Dokument „Umweltbericht 
mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanz“ zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wohn- und Geschäfts-
haus in der Ortsmitte Oberhofen“ (meixner Stadtentwicklung GmbH, Fassung vom 20.09.2022). 
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6. STÄDTEBAULICHE VERTRÄGE 

Im Durchführungsvertrag werden u.a. Regelungen zu den Durchführungsfristen sowie zur Kosten-
übernahme getroffen. Der Vorhabenträger verpflichtet sich darin unter anderem, das Vorhaben 
innerhalb einer gewissen Frist von 5 Jahren ab Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses fertig-
zustellen. 

 

7. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

 
7.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen 

Die landwirtschaftliche Nutzung des Plangebiets entfällt. Angrenzende Nutzungen (Landwirtschaft 
im Süden und Westen, Wohnen im Norden) werden nicht beeinträchtigt. Der Abstand der geplan-
ten Nutzung zu der Hopfenplantage im Westen ist mit etwa 11 m groß genug, um Nutzungskon-
flikte aufgrund von Spritzmitteleinträgen ausschließen zu können. 

 

7.2 Verkehr, Ver- und Entsorgung 
Verkehrliche Auswirkungen oder wesentliche Auswirkungen auf die bestehenden Ver- und Entsor-
gungssysteme sind nicht zu erwarten. 

 

7.3 Nahversorgung, Ortsbild/Städtebau 
Das Nahversorgungs-Angebot im Südosten der Stadt Ravensburg verbessert sich wesentlich. Zu-
dem wird das Ortsbild aufgewertet; durch die Schaffung eines attraktiven Freiraums vor dem ge-
planten Markt entsteht eine städtebaulich ansprechende Situation im Ortszentrum von Oberhofen. 

 

7.4 Natur, Landschaft, Umwelt  
Wesentliche dauerhafte Auswirkungen entstehen für das Schutzgut Boden durch die Neuversie-
gelung bisher offener Bodenflächen in einer Größenordnung von rund 0,48 ha und durch den da-
mit verbundenen Verlust hochwertiger landwirtschaftlicher Ertragsfläche sowie für das Schutzgut 
Arten und Lebensräume durch den Verlust von Nahrungsflächen und eine mögliche Wertminde-
rung des Gehölzstreifens im Osten als Flugkorridor und Leitstruktur für Fledermäuse. 

 

7.5 Bodenordnende Maßnahmen 
Boden ordnende Maßnahmen (Grundstückstausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

 
7.6 Klimawirkung/ -anpassung 

Die Folgen des Klimawandels wurden bei der Planung berücksichtigt. Zur Reduktion von Aufheiz-
effekten ist neben der Erhaltung eines Teils des Gehölzstreifens an der Tettnanger Straße und der 
Pflanzung weiterer Gehölze auch die Begrünung des Flachdachs auf dem Marktgebäude vorgese-
hen. Durch die Umsetzung der grünordnerischen Festsetzungen sowie der Festsetzung zu Bo-
denbelägen (teilversiegelte Beläge zur Verminderung der Wärmeabstrahlung) werden Extrema in 
Bezug auf die Lufttemperatur bzw. Sonneneinstrahlung abgemildert. Weitere Schutzmaßnahmen 
(z.B. Sonnenschutz/Kühlung an den Gebäuden; Vermeidung dunkler/stark abstrahlender Boden-
beläge) sind vom Vorhabenträger vorzusehen. Extrema in Bezug auf Niederschlagsereignisse 
(z.B. langandauernder Starkregen) werden im Rahmen der weiteren Ausarbeitung der Entwässe-
rungsplanung in Form eines Überflutungsnachweises berücksichtigt.  

 

7.7 Kosten der städtebaulichen Maßnahme 
Der Stadt Ravensburg und dem Eigenbetrieb Abwasser entstehen bei Umsetzung Planung vo-
raussichtlich keine Kosten. Weder für die verkehrs- und abwassertechnische Erschließung des 
Baugebietes, noch für die öffentlichen Grünflächen oder Kompensationsmaßnahmen. Die vorhan-
denen Anlagen und Flächen sind ausreichend dimensioniert und funktionsfähig. Notwendige An-
schlüsse erfolgen auf Kosten des Vorhabenträgers. 

 

8. FLÄCHENBILANZ/ PLANDATEN 

Fläche des Geltungsbereiches: ca. 0,67 ha 

Fläche des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes: ca. 0,67 ha 

Fläche des Geltungsbereiches des Vorhaben- und Erschließungsplanes:      ca. 0,64 ha 

 

Flächenanteile:  



 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Seite 13 von 13 Begründung  
"Wohn- und Geschäftshaus in der Ortsmitte Oberhofen" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 

Sondergebiet SO „Großflächiger Einzelhandel und Wohnen“ ca. 0,50 ha 

Öffentliche Verkehrsfläche als Straßenverkehrsfläche (Bestand) ca. 0,01 ha 

Öffentliche Verkehrsfläche als Straßenbegleitende Verkehrsfläche ca. 0,02 ha 

Private Grünfläche als Verkehrsgrünfläche ca. 0,01 ha 

Private Grünfläche zur Erholung und Randeingrünung ca. 0,10 ha 

Versickerungsfläche ca. 0,03 ha 

 

 

 

 

9. ZU  GRUNDE  LIEGENDE  GUTACHTERLICHE  AUSFÜHRUNGEN  

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung lagen folgende gutachterliche Aussagen vor bzw. wurden bei 
der Erarbeitung der Planinhalte verwendet: 

- Geotechnischer Bericht der fm Geotechnik GbR, Amtzell, vom 17.03.2022. 

- Schalltechnische Untersuchung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wohn- und Ge-
schäftshaus in der Ortsmitte Oberhofen“ der meixner Stadtentwicklung GmbH, Friedrichsha-
fen, vom 31.05.2022 

- Artenschutzgutachten von Hrn. L. Ramos, Ravensburg, vom 20.06.2022 

- Einzelhandelsgutachten der Dr. Donato Acocella Stadt- und Regionalentwicklung GmbH, 
Lörrach, vom 30.05.2017 

- Gutachterliche Stellungnahme der Dr. Donato Acocella Stadt- und Regionalentwicklung 
GmbH, Lörrach, vom 15.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgestellt: 

Ravensburg, den 20.06.2022 / 20.09.2022 

 

 

Herr Herrling     Fr. Ntineli, Hr. Reber 

Stadtplanungsamt     meixner Stadtentwicklung GmbH 



 



                                                                                         

http://www.meixner-gruppe.de/
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Luis Ramos 
Fachgutachter Fledermäuse/Vögel  
Schwalbenweg 10 
88213 Ravensburg   
 
 
 
 
 
An: 
Meixner Stadtentwicklung GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 4 
88046 Friedrichshafen  
          Datum: 20.06.2022 
Fachbeitrag Artenschutz 
 
Projekt: Vorhabensbezogener Bebauungsplan „Wohn- und Geschäftshaus in der Ortsmitte 
Oberhofen“ 
 
Artenschutzrechtliche Prüfung - Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien 
 
Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 
 
in Bezug auf den Vorhabensbezogenen Bebauungsplan „Wohn- und Geschäftshaus in der 
Ortsmitte Oberhofen“ wurde im Jahr 2021 die Artenschutzrechtliche Überprüfung beauftragt, um 
die Belange des besonderen Artenschutzes nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz zu 
berücksichtigen.  
 
Für die Ermittlung und Darstellung möglicher artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 und in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten 
Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) erfolgten in der 
Vegetationszeit 2021 die Begehungen im Plangebiet direkt westlich der bestehenden Kreisstraße 
K 7983 und die Untersuchung der Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien 
(Zauneidechse). 
 
Nach Durchführung der Untersuchungen sende ich Ihnen anbei den artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag mit den Ergebnissen der überprüften Arten und artenschutzrechtlichen Bewertung 
nach § 44 BNatSchG zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Luis Ramos 
 
Ravensburg, 20.06.2022 
 
 
 
 
 
 
  

Telefon Büro: 0751 99 55 81 08 
Mobil 01520 5760458 
E-Mail: luisramos@t-online.de 

mailto:luisramos@t-online.de
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Fachbeitrag zur Artenschutzrechtlichen Überprüfung zum Vorhabensbezogenen 
Bebauungsplan „Wohn- und Geschäftshaus in der Ortsmitte Oberhofen“ der Artengruppen 
Vögel, Fledermäuse und Reptilien (Zauneidechse) im Jahr 2021 
 

Aufgabenstellung 

Wegen dem Vorhabensbezogenen Bebauungsplan „Wohn- und Geschäftshaus in der Ortsmitte 
Oberhofen“ und um die Belange des besonderen Artenschutzes nach § 44 
Bundesnaturschutzgesetz zu berücksichtigen, erfolgte im Jahr 2021 die artenschutzrechtliche 
Überprüfung der Vögel, der Fledermäuse und der Reptilien, insbesondere der streng geschützten 
Zauneidechse. Weiter wurden die Strukturen aufgenommen und weitere Beobachtungen erfasst, 
so z.B. wertgebende Gehölze und Insektenarten. 
 
In Bezug auf die Bewertung der einzelnen Arten wurden auch die Ergebnisse der Untersuchungen 
in dem Gebiet in den Jahren 2017 und 2018 hinzugenommen. Das Gebiet östlich der Tettnanger 
Straße wurde bereits in den Jahren 2017 und 2018 durch den Verfasser und im Auftrag der Stadt 
Ravensburg (Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien/Zauneidechse) untersucht. 
 
Siehe bitte „Relevanz-Detektorbegehung Fledermäuse in der maßgeblichen Wochenstubenzeit 
Zeitraum Juli-August 2017 - Artenschutzfachliche Einschätzung Fledermausfauna auf Grundlage 
der Relevanz-Detektorbegehung vom 18.09.2017, L. Ramos, Ravensburg“ und 
„Artenschutzrechtlicher Zwischenbericht zur Neuordnung Ortsmitte Oberhofen vom 08.10.2018, L. 
Ramos, Ravensburg“. 
 

Termine und Methode 

Die Untersuchungen wurden bei guten Wetterbedingungen (trocken) zwischen April und Juli 2021 
durchgeführt. Die Vögel wurden im Plangebiet und im Umfeld erfasst, so z.B. überfliegende und 
jagende Greifvögel oder Nahrung suchende Individuen aus benachbarten Brutstätten (Grünspecht, 
Haussperling u.a.). Bei den Tagbegehungen wurden bei Temperaturen über 20 Grad die 
Zauneidechsen überprüft. Die Fledermäuse wurden mit dem BATLOGGER M erfasst. Dabei wurde 
das Plangebiet begangen und auch der Straßenraum entlang der Tettnanger Straße bzw. K7983. 
Hier wurden vor allem auf überfliegende Fledermäuse geachtet (Nutzung der Gehölze als 
Leitstruktur usw.). Eine Daueraufnahme im Bereich des linearen Gehölzbestandes am östlichen 
Rand des Plangebietes direkt an der Tettnanger Straße wurde in der zentralen Wochenstubenzeit 
Ende Juni/Anfang Juli 2021 durchgeführt. 
 
Termine Vögel, Zauneidechsen 
17.04.2021 
30.04.2021 
14.05.2021 
01.06.2021 
09.06.2021 
27.06.2021/03.07.2021 
 
Termine Fledermäuse 
Begehungen per Detektor BATLOGGER M, Fa. Elekon 
29.05.2021 
09.06.2021 
16.06.2021 
27.06.2021 
Daueraufnahme mit BATLOGGER A+ 27.06.-03.07.21 der Fa. Elekon auf Höhe des bestehenden 
Kastanienbaumes 
 
Ortstermine und Abstimmungsgespräche 
07.07.2021 
24.01.2022 
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Abbildung 1: Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. 

Standort und Schutzgebiete 

Gemeinde  Ravensburg 
Gemarkung  9581 (Eschach) 
Flurstück  960 und 962 und der Straßenraum mit Nr. 713/5 
 
In Oberhofen befindet sich unmittelbar östlich des Untersuchungsgebietes (ca. 20 m entfernt) das 
Naturdenkmal „Baumgruppe mit 2 Linden, 1 Ahorn“. Rund 230 m östlich befindet sich das 
Biotop „Feldgehölz 'Untere Halde' nördlich Oberhofen“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abbildung 2: Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und 

Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. 
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Biotop „Feldgehölz 'Untere 
Halde' nördlich Oberhofen“ 

Naturdenkmal „Baumgruppe mit 
2 Linden, 1 Ahorn“ 

Abbildung 3: Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. 

 
Hinweis: Das im Jahr 2018 abgerufene Luftbild der LUBW zeigt die noch bestehende 
Obstbaumplantage auf der untersuchten Fläche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4: Darstellung des Untersuchungsgebietes in Oberhofen. Quelle: 
Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. Abgerufen am 07.10.2018. 
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Fledermäuse - Ergebnisse 

Im Plangebiet konnten im Rahmen der Detektor- und Sichtkontrollen, sowie Daueraufnahmen 
mindestens 8-9 Fledermaus-Arten nachgewiesen werden. Hierbei handelte es sich sowohl um 
überfliegende Individuen, die das Plangebiet für den Transfer zwischen den Quartieren und 
Jagdräumen nutzen, als auch um jagende Individuen aller festgestellten Arten. 
 
Demnach wurden jagende Individuen entlang der Gehölzreihe an der Tettnanger Straße und auch 
an den alten Walnussbäumen festgestellt. Einige Fledermausarten, wie die Breitflügelfledermäuse, 
Große Mausohren, Zwergfledermäuse und tief rufende Zwergfledermausarten (Rauhaut-
/Weissrandfledermaus), jagten auch über die offenen Wiesenflächen. Insbesondere die Großen 
Mausohren und Breitflügelfledermäuse konzentrierten sich hierbei auf fliegende Junikäfer und 
Großfalterarten. 
 
Im Rahmen der Untersuchungen konnte eindeutig nachgewiesen werden (Sichtbeobachtungen, 
Detektoraufnahmen und Daueraufnahmen), dass die rund 80 m lange dichte Gehölzreihe 
(Roßkastanie, Ahornbaum, div. Sträucher) entlang der Tettnanger Straße die Funktion als 
Leitstruktur bzw. sichere Flugroute erfüllt. In der Ausflugzeit und Abendstunden wurde vor allem 
der Flug unterschiedlicher Fledermausarten aus südlicher Richtung beobachtet, die entlang der 
Gehölze flogen und auf Höhe des Plangebietes die Tettnanger Straße in nördlicher und 
nordöstlicher Richtung querten. Vor allem die Zwergfledermäuse querten die Straße auch in 
östliche Richtung und auf allen Höhen des Gehölzbestandes.  
 
Die festgestellten strukturgebunden und lichtscheuen Mausohrarten (Großes Mausohr, Kleine 
Bartfledermaus, nicht bestimmte Mausohr-Individuen) und Langohren (Braunes Langohr) querten 
die Straße aber schwerpunktmäßig in der nördlichen Hälfte der Gehölzreihe, da auf der anderen 
Straßenseite Bäume für den sicheren Überflug stehen. 
 
Die o.g. Beobachtungen hatten in dieser Form bereits 2017-2018 festgestellt werden können, so 
dass es sich hier um sogenannte tradierte Flugstraßen bzw. regelmäßig genutzte Flugrouten 
handelt. In der artenschutzrechtlichen Bewertung und in Bezug auf die Maßnahmenkonzeption der 
Fledermäuse spielt diese Funktion der Gehölzreihe als Leitstruktur eine zentrale Rolle.  
 
Im Plangebiet per Detektor festgestellte Fledermausarten (alphabetisch geordnet): 
 

➢ Braunes Langohr (Plecotus auritus) 
➢ Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
➢ Großes Mausohr (Myotis myotis)  
➢ Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
➢ Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 
➢ Mausohren nicht bestimmte Individuen (Myotis spec.)  
➢ Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 
➢ Weissrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii) – sicherer Nachweis aufgrund eindeutiger 

Balzrufe männlicher Tiere 
➢ Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) und/oder Weissrandfledermaus (Pipistrellus 

kuhlii); diese Zwergfledermausarten sind mit bioakustischen Methoden nicht sicher 
differenzierbar. 

➢ Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 
Anmerkung zu den beiden Zwergfledermausarten Rauhaut- und Weissrandfledermaus 
 
Es gab unterschiedliche Kontakte zur Gruppe der 38 kHz-Pipistrellen in Form überfliegender Tiere 
und jagender Tiere. Im Gebiet werden aufgrund der Erkenntnisse der letzten Jahre (Verfasser) 
beide Arten, sprich Rauhaut- und Weissrandfledermäuse, erwartet. Aus dem Bodenseegebiet sind 
mehrere Wochenstuben der Weißrandfledermaus bekannt. Die nächsten bekannten Quartiere 
befinden sich in Tettnang (RAMOS). Weitere in Kressbronn, Friedrichshafen usw. (RAMOS). Von 
der Rauhautfledermaus gibt es im Gebiet (Meckenbeuren) einen gesicherten Nachweis einer 
Wochenstube (HÄUSSLER, RAMOS). 
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Erläuterung einzelner Fledermaus-Begehungen 
Mit den Informationen der Begehung am 27.06.2021 und Daueraufnahme am 02.07.2021 werden 
unten die geschilderten Arten und Flugkorridore dargestellt.  
 
Daueraufnahme vom 02.07.2021 
Daueraufnahme mit BATLOGGER A+ 27.06.-03.07.21 auf Höhe des bestehenden 
Kastanienbaumes: Die Daueraufnahme zeigt in der Ausflugphase bis hinein in die zweite 
Nachthälfte eine deutliche und hohe Aktivität von Fledermäusen, die zur Querung der Straße 
entlang des Gehölzes fliegen und auch innerhalb des Gehölzbestandes jagen. Insgesamt wurden 
540 Kontakte erzeugt. Hierbei wurden in dieser Nacht folgende Fledermausarten aufgenommen, 
darunter auch strukturgebunden fliegende Arten der Mausohr- und Langohrgruppe. Siehe Abb. 5 
und 6. 

➢ Braunes Langohr (Plecotus auritus) 
➢ Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
➢ Großes Mausohr (Myotis myotis) und Mausohren nicht bestimmt (Myotis spec.)  
➢ Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 
➢ Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) und/oder Weissrandfledermaus (Pipistrellus 

kuhlii) 
➢ Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5 

Abbildung 6: 

Standort des 
Daueraufnahmegerätes 
BATLOGGER A+ 27.06.-
03.07.21. Quelle: 
Geobasisdaten © 
Landesamt für 
Geoinformation und 
Landentwicklung Baden-
Württemberg, www.lgl-
bw.de, Az.: 2851.9-1/19. 
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Detektor-Begehung am 27.06.2021 
Bei der Detektorbegehung am 27.06.2021 konnten per Sicht und Detektor deutliche Flüge der 
Fledermäuse entlang der Gehölzreihe und später die Straße in rund 3-5 Meter Höhe überquerend 
beobachtet werden. Eine Querung, wie in der Abb. 7 gut sichtbar, erfolgte bei den einzelnen 
Detektorbegehungen insbesondere in der nördlichen Hälfte des Gehölzbestandes an der 
Tettnanger Straße, da auf der östlichen Gegenseite ebenso Gehölze stehen. Diese Situation 
gewährleistet einen sicheren Überflug, vor allem für die lichtscheuen und strukturgebunden 
fliegenden Langohren und Mausohrarten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabelle 1: Erläuterung der Fledermausarten 
 

Art Möglicher Status 

Großes Mausohr 
(Myotis myotis) 

Regelmäßig jagende und überfliegende Individuen. Im nahe 
gelegenen Obereschach besteht eine Wochenstube in der Kath. 
Kirche. 

Mausohr-Art / Tiere der 
Gattung Myotis (Myotis 
spec.) 

Nicht bestimmte Art/en aus der Mausohrgruppe 
 
Nachweise von jagenden und überfliegenden Tieren im Plangebiet 
entlang Tettnanger Straße Westseite (Höhe Bushaltestelle).  

Kleine Bartfledermaus 
(Myotis mystacinus) 

Regelmäßig jagende und überfliegende Individuen. 
 

Braunes Langohr 
(Plecotus auritus) 

Jagende und überfliegende Langohren. Nutzung der Gehölze im 
Plangebiet (lichtscheue und anspruchsvollere Fledermausart, stark 
strukturgebunden fliegend). 
Hinweis: diese Art ist per Detektor schwer zu erfassen.  

Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus) 

Regelmäßig große Zahl an jagenden und überfliegenden Ind. 

Mückenfledermaus 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Einzelne Kontakte jagender Tiere in der Wochenstubenzeit lassen 
auf ein Vorkommen im Gebiet schließen. 

Abbildung 7: Festgestellte Flugrouten und Beobachtungen der Fledermäuse per 
Detektor im Untersuchungsgebiet (27.06.2021). Arten: grüne Punkte 
Mausohrart/en, weinrote Punkte Zwergfledermaus, rote Punkte Weissrand- 
und/oder Rauhautfledermaus. Mit BatExplorer BATLOGGER M Fa. Elekon 
generierte Fledermauskontakte. Quelle OpenStreetMap. 
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Tabelle 2: Schutzstatus der nachgewiesenen Fledermausarten (Arten sind alphabetisch geordnet) 

Anmerkungen zur Roten Liste Baden-Württemberg (nach Braun & Dieterlen, 2003): 
Status 1 = vom Aussterben bedroht; Status 2 = stark gefährdet; Status 3 = gefährdet; Status i = 
gefährdete, wandernde Tierart; G = Gefährdung anzunehmen; D = Daten mangelhaft. 

 
 

Weißrandfledermaus 
(Pipistrellus kuhlii) 

Sicher nachgewiesene Individuen aufgrund Aufnahme von 
Balzlauten. Im Umfeld Oberhofens wird eine Wochenstube erwartet. 

Rauhautfledermaus 
(Pipistrellus nathusii) 
und/oder 
Weißrandfledermaus 
(Pipistrellus kuhlii) 

Einzelne jagende und überfliegende Tiere. 
Sommerquartiere von Weißrandfledermaus oder Rauhautfledermaus 
in Form von einer Wochenstube im Umfeld nicht ausgeschlossen, 
aber mind. Einzelquartiere vorhanden. 
 

Breitflügelfledermaus 
(Eptesicus serotinus) 

Im Plangebiet regelmäßig einzelne jagende und überfliegende 
Individuen. Aufgrund der regelmäßigen Beobachtungen mehrerer 
jagender und überfliegender Individuen wird in Oberhofen eine 
Wochenstube erwartet. Einzelquartiere sind dem Verfasser bekannt. 
Aus dem Bereich Weissenau, Weingartshof RV und Tettnang sind 
Wochenstuben von Breitflügelfledermäusen bekannt (Daten 
Verfasser). 

Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula) 

Einzelne Überflüge dieser Art registriert. 
Sommer-, Zwischen- oder möglicherweise Winterquartiere in 
Gebäuden im Umfeld oder in den Gebäuden des Plangebietes sehr 
wahrscheinlich.  

Art (Deutscher/ 

Wissenschaftl. Name) 

Rote 

Liste B.-W. 

FFH Methode/Nachweise 

Braunes Langohr 

(Plecotus auritus) 

3 IV Detektornachweise 

Breitflügelfledermaus 

(Eptesicus serotinus) 

2 IV Detektornachweise 

Großer Abendsegler 

(Nyctalus noctula) 

I IV Detektornachweise 

Großes Mausohr 

(Myotis myotis) 

2 IV, II Detektornachweise 

Kleine Bartfledermaus (Myotis 

mystacinus) 

3 IV Detektornachweise 

Mausohr-Art/en 

(Myotis spec.) – Ind. aus der 

Mausohrgruppe 

1-3 IV, II Detektornachweise 

Mückenfledermaus 

(Pipistrellus pygmaeus) 

G IV Detektornachweise 

Rauhautfledermaus 

(Pipistrellus nathusii) 

D, i IV Detektornachweis von 38 kHz-

Pipistrellen, Rauhaut- und/oder 

Weissrandfledermaus 

Weissrandfledermaus 

(Pipistrellus kuhlii) 

D IV Sichere Detektornachweise von 

Balzlauten 

Zwergfledermaus 

(Pipistrellus pipistrellus) 

3 IV Detektornachweise 
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Vögel - Ergebnisse 

 
Im Plangebiet wurden bei den Begehungen 2021 mind. 34 Vogelarten festgestellt. 14 Vogelarten 
nutzen die unterschiedlichen Obst-/Laubbäume und Sträucher als Brutplatz, hierbei handelt es sich 
um Freibrüter, da keine Bruthöhlen (nur wenige kleine Spalten im Walnussbaum) vorhanden sind. 
 
Zu den nachgewiesenen Brutvogelarten zählen die Vorwarnlistenart Grauschnäpper (siehe Abb. 
8) und die nicht gefährdeten und als anspruchsvoller geltende Arten Stieglitz, Girlitz und 
Koloniebrüterart Wacholderdrossel (kleine Kolonie mit rund 3 BP). 
 
Im Umfeld des Plangebietes bestehen aufgrund von Streuobstwiesen, kleinen Wäldern, Hecken 
und landwirtschaftlich geprägten Gebäuden (dörfliche Strukturen) mehrere wertgebende 
Brutvogelarten. So z.B. der streng geschützte Grünspecht, gefährdete Rauchschwalben, sowie 
mehrere Greifvogelarten (Rotmilan, Schwarzmilan, Turmfalke u.a.). Aufgrund der unmittelbaren 
Nähe zu Wohngebäuden usw. und landwirtschaftlichen Gebäuden nutzen auch mehrere 
gebäudebewohnende Arten die Gehölze und offenen (Wiesen)Flächen als Nahrungs- und 
Jagdflächen. Hierzu gehören Haussperling, Feldsperling, Mauersegler, Mehlschwalben u.a. 
ubiquitäre Arten (Bachstelze, Hausrotschwanz, Türkentaube), jedoch auch die o.g. 
Rauchschwalben. 
 
Alle nachgewiesenen Arten sind als europäische Vogelarten europarechtlich streng und national 
besonders geschützt. In der Tabelle Nr. 3 werden die national streng geschützten Vogelarten und 
Arten der Roten Liste BW fett markiert dargestellt, sowie die im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 
gelisteten Arten.  
 
Der Status der einzelnen Vogelarten erfolgt gemäß der Unterteilung von Südbeck et al. 2005 in:  
• Brutnachweis(BN) 
• Brutverdacht (BV) 
• Brutzeitfeststellung (BZ)  
• Nahrungsgast (NG)  
• Durchzügler (DZ) 
 
Tabelle 3: Im Untersuchungsgebiet festgestellte Vogelarten (2021). Artenliste alphabetisch 
geordnet.  
 
Bitte beachten: Die in der Liste erläuterten (und grün markierten) Brutvogel-Nachweise (BN, BV) 
beziehen sich auf das eigentliche Plangebiet (Walnussbäume, Gehölze an der Tettnanger Straße). 
Alle anderen Arten brüten im Umfeld (Gebäude, landwirtschaftliche Gebäude, Umfeld allgemein). 
 
Nr. Vogelarten (dt. 

Namen) 
Status im 
Plangebiet 

Rechtlicher 
Status 

Status Rote 
Liste, VRL 

Anmerkungen Details zu den 
Arten, Reviere u.a. 

1.  Amsel BN     

2.  Bachstelze 
 

NG    

3.  Blaumeise 
 

NG    

4.  Buchfink BN     

5.  Buntspecht  NG    

6.  Elster BN 
 

   

7.  Feldsperling  NG  V Regelmäßig mind. 8-10 Ind. 
Nahrung suchend 

8.  Gartenbaumläufer  NG    

9.  Girlitz BN    2 Reviere 

10.  Grauschnäpper BN   V 1 Revier zwischen 
landwirtschaftlichen Gebäude 
südlich und 
Walnussbaum/Gehölzreihe im 
Plangebiet 

11.  Grünfink BN     

12.  Grünspecht  NG s  Regelmäßig Nahrung suchend 
und überfliegend 
(Walnussbaum, Wiesenfläche 
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Abbildung 8: Grauschnäpper. Foto Ramos. 

Ameisen suchend) 

13.  Hausrotschwanz 
 

NG    

14.  Haussperling 
 

NG  V  

15.  Kohlmeise 
 

NG    

16.  Mauersegler  NG  V  

17.  Mäusebussard  NG s   

18.  Mehlschwalbe  NG 
 

V  

19.  Mönchsgrasmücke BN     

20.  Rabenkrähe  BN 
 

   

21.  Rauchschwalbe  NG  3  

22.  Ringeltaube BN 
 

   

23.  Rotkehlchen BN     

24.  Rotmilan  NG s VRL I  

25.  Schwarzmilan  NG s VRL I  

26.  Sperber  NG s   

27.  Star 
 

NG    

28.  Stieglitz BN     

29.  Sumpfmeise  NG    

30.  Türkentaube 
 

NG 
 

  

31.  Turmfalke 
 

NG s V  

32.  Wacholderdrossel BN     

33.  Zaunkönig BN     

34.  Zilpzalp BN     

 
RL Rote Listen 
D   Gefährdungsstatus in Deutschland (Grüneberg, C., H.-G. Bauer, H. Haupt, Ommo Hüppop, T. Ryslavy & P. Südbeck: Rote 

Liste der Brutvögel Deutschlands, 5. Fassung, 30. November 2015, Berichte zum Vogelschutz 52:19-67) 
BW  Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (Bauer, H.-G., Boschert, M., Förschler, M. I., Kramer, M. Mahler, U. (in Vorb.): 
Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvögel Baden-Württembergs. 6. Fassung, Stand 31.12.2013. Naturschutz-Praxis 

Artenschutz. 
0 Bestand erloschen 
1 Bestand vom Erlöschen bedroht 

2 stark gefährdet 
3 gefährdet 
V Vorwarnliste 

- ungefährdet 
§ Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 

s streng geschützte Art 

b  besonders geschützte Art 
VRL Europäische Vogelschutzrichtlinie: Arten, die im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgelistet sind und Zugvogelarten, die im 
Land brüten und für die Schutzgebiete ausgewiesen worden sind. 
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Reptilien, Amphibien 
Es wurden keine Vorkommen von Zauneidechsen festgestellt. Amphibienvorkommen, wie z.B. 
Laubfrosch, wurden nicht festgestellt. Im Umfeld bestehen keine Amphibien-Laichplätze, so dass 
auch keine Wanderrouten usw. betroffen sind. 
 
Weitere Arten 
Heuschrecken: 
Wiesenflächen gesamt: regelmäßig wurden mehrere singende Maulwurfsgrillen festgestellt. 
 
Säugetiere, besonders geschützte Arten 
Es wurden regelmäßig die besonders geschützten Igel Nahrung suchend festgestellt. 
 

Artenschutzrechtliche Bewertung Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien 
(Zauneidechse)  

Bewertung zu den Reptilien/Zauneidechse 
 
Bei den Untersuchungen im Jahr 2017/2018 direkt östlich der Tettnanger Straße wurde eine 
Population der streng geschützten Zauneidechse festgestellt. Die Lebensstätte befindet sich rund 
80-100 m nordöstlich des Plangebietes innerhalb Gartenflächen mit Reisighaufen usw. Daher 
wurde das Plangebiet ausführlich auf diese Art hin untersucht. Es wurden keine Tiere festgestellt. 
Vermutlich liegt es an der Tatsache, dass die Fläche noch vor wenigen Jahren intensiv 
landwirtschaftlich genutzt wurde (Intensivobstplantage, Hopfenplantage benachbart usw.). Die 
Wiesenfläche als solche ist strukturlos und somit nicht für Zauneidechsen geeignet. 
 
Nach den Untersuchungen und fachgutachterlicher Einschätzung werden keine Vorkommen der 
streng geschützten Zauneidechse erwartet. Durch das Vorhaben werden keine Beeinträchtigungen 
und Verstöße gegen die Verbote nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz erwartet. 
 
Bewertung zu den Vogelarten 
 
Im Plangebiet brüten in den bestehenden Walnussbäumen und der linearen Gehölzstruktur 
entlang der Tettnanger Straße mit Altbäumen (Kastanie, Linde, Ahorn u.a.) und Sträuchern mind. 
14 Vogelarten.  
 
Es handelt sich um wertgebende bzw. anspruchsvolle Brutvogelarten des Siedlungsraumes 
(Grauschnäpper, Girlitz, Stieglitz) und um ubiquitäre Brutvogelarten, wie Buch- und Grünfinken, 
Mönchsgrasmücke u.a. In dem Gehölzbestand wurde jedoch auch die Wacholderdrossel 
festgestellt. Diese normalerweise in Waldrandbereichen brütende Art gilt im Gebiet als nicht mehr 
häufig.  
 
Die Planung und damit verbundene Rodung der Gehölzbestände und der offenen Wiesenflächen 
führt zu einem Verlust an Brutplätzen der o.g. Vogelarten. Weiter gehen Jagdgebiete und 
Nahrungsflächen für die im Umfeld brütenden Vogelarten. Es handelt sich dabei u.a. um den 
streng geschützten Grünspecht und die gefährdeten Rauchschwalben, die gemeinsam mit 
Mehlschwalben über den Wiesen jagen. Auch die nachgewiesenen Greifvogelarten nutzen die 
Wiesenfläche und den landwirtschaftlich geprägten Raum zur Jagd. 
 
In der Gesamtbetrachtung kommt dieser innerörtlichen und landwirtschaftlich geprägten Fläche 
(Wiesengrundstück, ehemalige Plantage, randlich stehende Gehölze und Einzelbäume) für die 
nachgewiesenen Vogelarten eine mittlere Bedeutung zu. Die Fläche ist weiter Teil eines 
bestehenden Grünflächen-Mosaiks und Biotopverbunds im Bereich Oberhofen, auch wenn in der 
Zwischenzeit wertvolle Teilbereiche (z.B. durch Rodung von Streuobstbeständen oder 
Umwandlung weiterer Wiesenflächen aus Baugründen) in diesem Bereich verloren gegangen sind. 
Insgesamt handelt es sich bei der Fläche für die festgestellten Brutvogelarten aber nicht um ein 
essenzielles Nahrungs- bzw. Bruthabitat. Die Brutvogelarten, wie der Grauschnäpper oder die 
Finkenarten Stieglitz und Girlitz, werden auf die bestehenden randlichen Teilbereiche ausweichen 
können und besitzen dort ausreichend günstige Lebensräume. Jedoch soll durch den zeitweiligen 
Erhalt des südlichen Gehölzbestandes (diese Gehölze sollen mittel- bis langfristig durch 
Rückschnitt und Entnahme und Neupflanzung umgebaut werden, so dass sich eine einheitliche 
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Reihe aus großkronigen Bäumen und Strauchwuchs entwickeln kann) und Neupflanzungen auf 
der gesamten Fläche (insbesondere am Rande der Planfläche) günstige Voraussetzungen für die 
Brutvögel und Gastvögel geschaffen werden. Durch weitere Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen soll die Vogelwelt im Gebiet geschützt werden, insbesondere die 
Vermeidung von Vogelschlag an großen spiegelnden Fensterscheiben und Störungen durch Licht. 
 
Bewertung zu den Fledermausarten 
 
Im Gebiet wurden im Rahmen der Detektoruntersuchungen und Daueraufnahmen mindestens 8 
Fledermausarten festgestellt. Es handelt sich dabei um Arten der Mausohr-, Langohr- und 
Zwergfledermausgruppe, jedoch auch um Abendsegler und Breitflügelfledermäuse. Die Prüfungen 
ergaben, dass es sich bei den regelmäßigen Kontakten um eine große Individuenzahl handelt.  
 
Es wurde eine starke Wechselbeziehung der Fledermäuse zwischen dem Siedlungsraum südlich 
des Planungsraumes und dem Raum nordöstlich und östlich der Tettnanger Straße festgestellt. 
Hierbei werden von allen Fledermausarten die bestehende rund 80 m lange dichte Gehölzreihe 
entlang der Tettnanger Straße als Leitstruktur genutzt.  
 
Vor allem auf der nördlichen Hälfte geschieht der Überflug über die Tettnanger Straße, da auf der 
anderen Seite entsprechend Gehölzbestände vorkommen, aber auch im östlichen Gebiet die 
bedeutsamen Jagdgebiete liegen. Wichtig ist auch die Tatsache, dass unter den festgestellten 
Arten mehrere anspruchsvolle, lichtscheue und strukturgebunden fliegende Arten den Raum 
regelmäßig nutzen. 
 
Um erhebliche Beeinträchtigungen der nachgewiesenen Fledermäuse zu vermeiden, sind mehrere 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erforderlich. Neben der Vermeidung von 
Lichtstörungen (Straßenlampen, Werbebanner, Parkplatzbeleuchtung usw.) sollen durch den 
Erhalt von Gehölzen und einem Neupflanzungskonzept der sichere Überflug über die Tettnanger 
Straße gewährleistet werden. 
 
Daher ist eine vollständige Rodung des rund 80 m langen Gehölzreihe an der Tettnanger Straße 
zu vermeiden, da ansonsten die Funktion dieser Struktur als lichtarme und sichere Leitstruktur 
zerstört werden würde. Gleichzeitigt würde die Vernetzung der Fledermausquartiere und der 
entsprechenden Jagdräume im Bereich Oberhofen deutlich beeinträchtigt. In diesem 
Zusammenhang soll der südliche Gehölzbestand bis zur Kastanie (bis auf die Birke) erhalten 
werden. Die Gehölzstruktur südlich der Kastanie bleibt erhalten, soll aber im Rahmen der 
artenschutzrechtlichen Abstimmung jedoch mittel- bis langfristig durch einen Rückschnitt und die 
Entnahme von Einzelgehölzen mit gleichzeitiger Neupflanzung umstrukturiert werden. 
 
Ziel ist die Schaffung einer einheitlichen Reihe aus großkronigen Bäumen mit niedrigem 
Strauchunterwuchs entlang der Tettnanger Straße zu entwickeln, damit die bestehende Funktion 
als Leitstruktur für die Fledermäuse gewährleistet werden kann. Hierbei soll auch die westliche 
Flanke (Randbereich des Plangebietes) im Rahmen eines Pflanzkonzeptes mit großkronigen 
Bäumen bestückt werden, so dass auch dieser Bereich in Zukunft als Trittstein für die 
Fledermäuse zu Verfügung stehen kann. 
 
Hinsichtlich der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten ergeben sich nach 
fachgutachterlicher Einschätzung durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
Verstöße gegen die Verbote nach § 44 BNatSchG werden nach fachgutachterlicher Einschätzung 
nicht ausgelöst. Jedoch müssen alle Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 
(Lichtemissionen, Erhalt und Schaffung der Leitstrukturen) vollumfänglich umgesetzt werden. Eine 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes oder der lokalen Population ist nach 
fachgutachterlicher Einschätzung nicht zu erwarten. 
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Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Reptilien/Zauneidechse 
Im Plangebiet wurden keine Zauneidechsen nachgewiesen. Daher müssen keine Punkte beachtet 
oder Maßnahmen umgesetzt werden. Die nächsten bekannten Vorkommen bestehen gemäß den 
Nachweisen aus dem Jahr 2017-2018 (RAMOS) in Oberhofen jenseits der Tettnanger Straße in 
rund 80-100 m Entfernung. Eine Störung des Vorkommens dort geht von dieser Maßnahme nicht 
aus. 
 
Maßnahmen Vögel 

Thema Vogelschlag 
Im Gebiet kommen mehrere wertgebende Brut- und Gastvogelarten vor, darunter der streng 
geschützte Grünspecht, Grauschnäpper, aber auch jagende Turmfalken, Sperber u.a. 
Greifvogelarten.  
 
Zur Verhinderung des Tötungsrisikos durch Vogelschlag nach § 44 BNatSchG müssen die 
Verglasungen (Fenster, Balkone, Durchgänge, verglaste Ecksituationen usw.) so ausgeführt sein, 
so dass keine Vögel daran verunfallen. 
 
Dies kann z.B. durch einen Reflexionsgrad unter 15% erreicht werden. Besser ist die vollständige 
Vermeidung von Vogelschlag, indem die Verglasungen nach hinten versetzt sind oder Strukturen 
davor bestehen, sowie Strukturen auf den Scheiben vorhanden sind. Hierbei wird auf die 
Broschüre „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ der Vogelwarte Sempach hingewiesen. 
Diese Maßnahme bezieht sich auf das Tötungs- und Verletzungsverbot von wildlebenden Vögeln 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Siehe zu diesem Thema die Broschüre der Vogelarte 
Sempach: https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf 
 
Maßnahmen Fledermäuse 

Erhalt des Gehölzbestandes und Pflanzkonzept 
 
Wie im Kapitel „Bewertung“ beschrieben, sollen durch den Erhalt der bestehenden südlichen 
Gehölzreihe (ab Kastanie südlich) und einem abgestimmten Pflanzkonzept (mittel-/langfristige 
Umstrukturierung und umfangreiche Neupflanzungen auf dem gesamten Gelände) die sicheren 
Leitstrukturen für die Fledermäuse erhalten und entwickelt werden. Nähere Angaben hierzu 
werden im Umweltbericht erläutert. 

Lichtemissionen 
 
Im Bereich der Flugkorridore sollen störende Lichtemissionen aufgrund des 
Fledermausvorkommens vermieden werden. Dies gilt vor allem für die nachgewiesenen 
Langohren und Mausohrarten, um Beeinträchtigungen dieser lichtscheuen und strukturgebunden 
fliegenden Arten zu vermeiden, jedoch auch für alle anderen Fledermausarten, so z.B. für die stark 
gefährdeten Breitflügelfledermäuse. 
 
Verwendung von naturverträglichen Beleuchtungen, welche nach den neuesten Erkenntnissen 
zum Schutz der Insekten bzw. Fledermäuse gebaut werden:  

• geringe Helligkeit und vorzugsweise Lichtfarbe 3000 Kelvin, 

• nach unten abstrahlend, 

• Dimmerfunktion, 

• Bewegungsmelder. 

Fledermaus-Spaltquartiere 
 
Für den Ausgleich der zu entfallenen Bäume und zur Stützung der lokalen Fledermauspopulation 
sollen mind. 9 Spaltquartiere in den Neubau integriert werden. Nähere Ausführungen können Sie 
dem Umweltbericht entnehmen. 
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Allgemeine Maßnahmen 
 

➢ Für die Begleitung und Überwachung aller Maßnahmen muss eine Ökologische 
Baubegleitung gegenüber der Behörde benannt und eingesetzt werden. 

➢ Alle Rodungen müssen nach § 39 BNatSchG außerhalb der Vegetationszeit erfolgen 
(01.10.-28./29.02). 

Fazit 

 
Beeinträchtigungen von Vogelarten und Fledermausarten und Verstöße gegen die Verbote 
aus § 44 Abs. 1 BNatSchG werden bei Umsetzung aller genannten Maßnahmen und 
zeitlichen Vorgaben nicht erwartet.  
 
Im Rahmen einer Funktions- bzw. Erfolgskontrolle wird ein Monitoring der Fledermäuse 
empfohlen. Das Monitoring soll in einer mit der Behörde abgestimmten zeitlichen Staffelung 
per Detektor erfolgen. Empfohlen wird eine Überprüfung nach 3, 5 und 10 Jahren. 
 
Der Einsatz einer ökologischen Begleitung wird für die fachliche Unterstützung der 
erforderlichen Maßnahmen und vollständigen Umsetzung empfohlen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Luis Ramos 
 
Ravensburg, 20.06.2022 
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